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1. Hochschulaufgaben und Dienstaufgaben des Lehrpersonals mit ausdrück-
lichem Bezug zum Handlungsfeld Internationalisierung und potenzieller 
Relevanz im Kontext der Dozentenmobilität 

 

§ 3 SächsHSG1 Aufgaben 
[…] 
(2) Die Hochschulen haben insbesondere folgende Aufgaben: Sie 
[…] 
12. fördern die internationale Zusammenarbeit, insbesondere den Austausch im Eu-

ropäischen Hochschulraum, 
[…] 
 
§ 5 SächsHSG Aufgaben 
(1) 1Die Hochschulen pflegen ihrem fachlichen Profil entsprechend Wissenschaft, 
Kunst und Bildung durch Forschung, Lehre, Studienangebote und Weiterbildung im 
Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft in einem freiheitlichen, 
demokratischen und sozialen Rechtsstaat. 2Die Hochschulen nach § 1 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 3 dienen den angewandten Wissenschaften und der angewandten Kunst 
und nehmen überwiegend praxisorientierte Lehr- und Forschungsaufgaben wahr. 
(2) Die Hochschulen haben insbesondere folgende Aufgaben: Sie 
1. bereiten ihrem fachlichen Profil entsprechend mit Studienangeboten auf berufli-

che Tätigkeiten im In- und Ausland vor und bieten berufsbegleitende und allge-
meine wissenschaftliche Weiterbildung an, 

[…] 
13. berücksichtigen bei ihren Entscheidungen soziale Belange ihrer Mitglieder und 

Angehörigen, fördern die kulturelle und sportliche Betätigung der Studentinnen 
und Studenten und können für ihre weiteren Mitglieder und Angehörigen die 
sportliche Betätigung und Gesundheitsvorsorge fördern, unterstützen Studentin-
nen und Studenten mit Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen, fördern die 
Integration ausländischer Studentinnen und Studenten insbesondere durch 
sprachliche und fachliche Betreuung, 

[…] 
 
§ 24 SächsHSG Studienkolleg 
1Die Hochschule kann ein Studienkolleg als Zentrale Einrichtung nach § 98 Absatz 
1 und 3 oder außerhalb der Hochschule errichten. 2Das Studienkolleg vermittelt Stu-
dienbewerberinnen und Studienbewerbern mit einem ausländischen Bildungsnach-
weis, der den Zugangsvoraussetzungen nach § 18 nicht gleichwertig ist, die für das 
Studium an einer Hochschule oder Staatlichen Studienakademie der Berufsakade-
mie Sachsen erforderliche Qualifikation einschließlich der notwendigen Sprach-
kenntnisse. 3Das Staatsministerium regelt den Lehrstoff, die Prüfungsanforderungen 
und das Prüfungsverfahren durch Rechtsverordnung. 
 
§ 97 SächsHSG Hochschulallianzen 
1Die Hochschulen können zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 5 Absatz 2 mit ande-
ren Hochschulen und Partnern außerhalb der Hochschulen rechtlich selbständige 
Einrichtungen gründen, übernehmen oder sich an solchen beteiligen 
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(Hochschulallianzen). 2Für Hochschulallianzen, die keine Unternehmen sind, gilt § 6 
Absatz 3 entsprechend. 3Andere Hochschulen im Sinne des Satzes 1 sind auch sol-
che mit Sitz außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes. 4Das Staatsminis-
terium evaluiert diese Regelung im Jahr 2026. 
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2. Berücksichtigung(sfähigkeit) von Lehre im Ausland im Rahmen der Lehr-
verpflichtung 

 

§ 11 HSDAVO2 Aufgaben im öffentlichen Interesse außerhalb der Hochschule 
1Werden von Lehrpersonen Aufgaben im öffentlichen Interesse außerhalb der Hoch-
schule wahrgenommen, die die Ausübung der Lehrtätigkeit ganz oder teilweise aus-
schließen, kann das Rektorat für die Dauer der Wahrnehmung dieser Aufgaben die 
Lehrverpflichtung ermäßigen oder ganz von ihr befreien. 2Bei Professorinnen und 
Professoren, die nach § 63 des Sächsischen Hochschulgesetzes zur gemeinsamen 
Berufung vorgeschlagen wurden und Lehrverpflichtungen wahrnehmen sollen, kann 
das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus eine Ermäßigung der 
Lehrverpflichtung gewähren. 
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3. Potenzielle Anknüpfungspunkte im Nebentätigkeitsrecht 
 

Hinweis: Lehre außerhalb der eigenen Hochschule gehört regelmäßig nicht zum 
Hauptamt, sondern wird im Rahmen einer Nebentätigkeit wahrgenommen. Das gilt 
auch für die Lehre an ausländischen Hochschulen. Der normative Rahmen für Ne-
bentätigkeiten ergibt sich aus dem Beamten- und Nebentätigkeitsrecht des jeweili-
gen Landes. Einschlägige Regelungen finden sich gelegentlich im Hochschulgesetz, 
typischerweise im Beamtengesetz, in der (allgemeinen) Nebentätigkeitsverordnung 
und meist in einer speziellen Nebentätigkeitsverordnung für den Hochschulbereich. 
In diesen Vorschriften wird das Thema der Lehre im Ausland allerdings kaum oder 
gar nicht explizit angesprochen. 
Im Folgenden werden daher die Normen aus den vorgenannten Regelungen (in 
Sachsen: SächsHG, SächsBG und SächsNTVO) aufgeführt, die (auch) für die Lehre 
im Ausland potenziell von Bedeutung sein können. 
 
§ 79 SächsHG Regelung der Dienstaufgaben 
(1) Das Staatsministerium regelt Art und Umfang der dienstlichen Aufgaben des wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personals durch Rechtsverordnung, insbeson-
dere 
1. den Umfang der dienstlichen Lehrverpflichtung; hierbei ist der jeweilige Zeitauf-

wand für die Lehrveranstaltungen zu beachten, 
2. die Präsenzzeiten sowie 
3. die Voraussetzungen für die von der Dekanin oder dem Dekan zu erteilende 

Einwilligung in die Befreiung von Präsenzpflichten, wenn Verpflichtungen zur 
Lehre, Abnahme von Prüfungen oder Betreuung von Studentinnen und Studen-
ten bestehen. 

(2) 1Sofern die in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 festgelegte Lehrverpflichtung 
erfüllt ist, können Lehraufgaben in der Weiterbildung in Nebentätigkeit wahrgenom-
men werden. 2Auf Antrag kann die Dekanin oder der Dekan genehmigen, dass die 
Lehrverpflichtung teilweise in der Weiterbildung erbracht wird. 
 
§ 80 SächsHG Nebentätigkeit 
Das Staatsministerium regelt für das beamtete wissenschaftliche und künstlerische 
Personal durch Rechtsverordnung 
1. welche Nebentätigkeit anzeigepflichtig ist, 
2. welche Nebentätigkeit zu untersagen ist, 
3. das Anzeigeverfahren der Nebentätigkeit, 
4. die Voraussetzungen und den Umfang der Inanspruchnahme von Einrichtungen, 

Personal und Material der Dienstbehörde sowie Kriterien für die Festsetzung des 
dafür zu entrichtenden Nutzungsentgeltes, 

5. den Freibetrag für die Abführung der Vergütung für eine Nebentätigkeit im öf-
fentlichen Dienst sowie Ausnahmen von der Ablieferungspflicht, 

6. für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Medizin die Voraussetzun-
gen für die Erteilung des Rechtes zur Privatliquidation. 

 
§ 81 SächsHG Dienstrechtliche Sonderregelung für das wissenschaftliche und 
künstlerische Personal 
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(1) Die Vorschriften des Sächsischen Beamtengesetzes über die Laufbahnen sind 
auf beamtete Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie Akademische Assis-
tentinnen und Assistenten im Beamtenverhältnis auf Zeit, die Vorschriften des Säch-
sischen Beamtengesetzes über die Arbeitszeit mit Ausnahme der §§ 97 bis 100 des 
Sächsischen Beamtengesetzes auf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
nicht anzuwenden. 
[…] 
 
§ 1 SächsBG3 Geltungsbereich  
Dieses Gesetz gilt für die Beamtinnen und Beamten des Freistaates Sachsen 
(Staatsbeamtinnen und Staatsbeamte), der Gemeinden, Landkreise und sonstigen 
der Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 
 
§ 101 SächsBG Nebentätigkeit 
(1) 1Nebentätigkeit ist die Ausübung eines Nebenamtes oder einer Nebenbeschäfti-
gung. 2Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehörender Kreis von Aufgaben, 
der aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrzu-
nehmen ist. 3Nebenbeschäftigung ist jede sonstige Tätigkeit innerhalb oder außer-
halb des öffentlichen Dienstes, die nicht in einem Haupt- oder Nebenamt ausgeübt 
wird und kein öffentliches Ehrenamt darstellt. 
(2) 1Aufgaben, die für den Freistaat Sachsen, die Gemeinden, Landkreise und sons-
tigen der Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wahrgenommen werden, sind grundsätz-
lich in ein Hauptamt einzuordnen, sofern es sich dabei nicht um ein öffentliches Eh-
renamt handelt. 2Diese Aufgaben sollen nicht als Nebentätigkeit zugelassen werden, 
wenn sie mit dem Hauptamt im Zusammenhang stehen. 
(3) 1Nicht als Nebentätigkeit gelten 
1. die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter oder einer Vormundschaft, Betreu-

ung oder Pflegschaft einer oder eines Angehörigen und 
2. andere Tätigkeiten, die nach allgemeiner Lebensanschauung zur persönlichen 

Lebensgestaltung gehören. 
2Zu den öffentlichen Ehrenämtern nach Satz 1 Nr. 1 gehören jede auf behördliche 
Bestellung oder öffentlich-rechtlicher Wahl beruhende unentgeltliche Mitwirkung bei 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder die in einer Verordnung nach § 109 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 sowie in spezialgesetzlichen Regelungen als solche bezeichneten Tä-
tigkeiten, auch wenn dafür die Gewährung einer Aufwandsentschädigung vorgese-
hen ist. 
 
§ 102 SächsBG Pflicht zur Übernahme einer Nebentätigkeit 
Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Verlangen der obersten Dienstbe-
hörde eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst zu übernehmen und fortzuführen, 
sofern diese Tätigkeit ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und sie 
nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. 
 
§ 103 SächsBG Anzeigepflicht 
1Nebentätigkeiten und Tätigkeiten nach § 101 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 sind anzeige-
pflichtig. 2Nebentätigkeiten nach § 104 Absatz 2 Nummer 2 und 3 sind anzuzeigen, 
wenn die Beamtin oder der Beamte hierfür ein Entgelt oder geldwerte Vorteile erhält. 
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3Andere Nebentätigkeiten nach § 104 Abs. 2 oder Nebentätigkeiten nach § 102 sind 
nicht anzeigepflichtig. 
 
§ 104 SächsBG Verbot einer Nebentätigkeit 
(1) 1Eine Nebentätigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, soweit sie geeignet 
ist, dienstliche Interessen zu beeinträchtigen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
die Nebentätigkeit 
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in 

Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer oder seiner dienstli-
chen Pflichten behindert werden kann, 

2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit ihren oder seinen dienst-
lichen Pflichten bringen kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder 
der Beamte angehört, tätig wird oder tätig werden kann, 

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beein-
flussen kann, 

5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit 
der Beamtin oder des Beamten führen kann, 

6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 
3Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 ist in Bezug auf den Umfang der Arbeitskraft 
in der Regel erfüllt, wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere an-
zeigepflichtige Nebentätigkeiten in einem Bezugszeitraum von höchstens vier Mo-
naten im Durchschnitt ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit über-
schreitet. 4Bei begrenzter Dienstfähigkeit ist von der verminderten Arbeitszeit nach 
§ 27 Abs. 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes als regelmäßige Arbeitszeit auszu-
gehen. 
(2) Die vollständige oder teilweise Untersagung 
1. der Verwaltung des eigenen oder der Nutznießung des ihr oder ihm unterliegen-

den Vermögens, 
2. einer schriftstellerischen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder Vortragstätig-

keit, 
3. einer mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängenden selbständigen 

Gutachtertätigkeit von Lehrkräften an öffentlichen Hochschulen sowie Beamtin-
nen und und[2] Beamten an wissenschaftlichen Instituten und Anstalten, 

4. der Mitwirkung an staatlichen Prüfungen oder der ersten Prüfung im Sinne des 
§ 5 Absatz 1 des Deutschen Richtergesetzes oder 

5. der Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufs-
verbänden oder in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten 

setzt voraus, dass die Beamtin oder der Beamte bei der Ausübung der Nebentätig-
keit dienstliche Pflichten verletzt. 
(3) Die Untersagung nach den Absätzen 1 und 2 kann bedingt oder befristet erfol-
gen. 
 
§ 105 SächsBG Ausübung von Nebentätigkeiten 
(1) 1Nebentätigkeiten, die Beamtinnen oder Beamte nicht auf Verlangen, Vorschlag 
oder Veranlassung der Dienstvorgesetzten übernommen haben oder bei denen die 
Dienstvorgesetzten ein dienstliches Interesse an der Übernahme der Nebentätigkeit 
durch die Beamtinnen oder Beamten nicht anerkannt haben, dürfen diese nur au-
ßerhalb der Arbeitszeit ausüben. 2Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten 
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Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn dienstli-
che Gründe nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeitszeit nachgeholt wird. 
(2) 1Die Beamtin oder der Beamte darf bei der Ausübung von Nebentätigkeiten oder 
öffentlichen Ehrenämtern Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn nur 
bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses mit dessen Ge-
nehmigung und gegen Entrichtung eines angemessenen Entgelts in Anspruch neh-
men. 2Das Entgelt hat sich nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten zu rich-
ten und muss den besonderen Vorteil berücksichtigen, der der Beamtin oder dem 
Beamten durch die Inanspruchnahme entsteht. 3Es kann auch nach einem Prozent-
satz der für die Nebentätigkeit bezogenen Vergütung oder der für das öffentliche 
Ehrenamt gewährten Aufwandsentschädigung bemessen werden. 
 
§ 109 SächsBG Verordnungsermächtigung 
(1) 1Die Staatsregierung bestimmt durch Rechtsverordnung die zur Ausführung der 
§§ 101 bis 108 notwendigen Vorschriften. 2In der Rechtsverordnung kann insbeson-
dere bestimmt werden, 
1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst im Sinne dieser Vorschriften anzuse-

hen sind oder ihm gleichstehen, 
2. welche Tätigkeiten zu den öffentlichen Ehrenämtern im Sinne des § 101 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 gehören, 
3. ob und inwieweit Beamtinnen und Beamte für eine im öffentlichen Dienst ausge-

übte oder auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der Dienstvorgesetzten 
übernommene oder ihnen mit Rücksicht auf ihre dienstliche Stellung übertra-
gene Nebentätigkeit eine Vergütung erhalten oder eine erhaltene Vergütung ab-
zuführen haben, und 

4. unter welchen Voraussetzungen Beamtinnen und Beamte zur Ausübung von Ne-
bentätigkeiten oder öffentlichen Ehrenämtern Einrichtungen, Personal und Ma-
terial des Dienstherrn in Anspruch nehmen dürfen sowie, ob und in welcher 
Höhe hierfür ein Entgelt an den Dienstherrn zu entrichten ist, wobei das Entgelt 
pauschaliert in einem Prozentsatz des aus der Nebentätigkeit erzielten Brutto-
einkommens oder der für ein öffentliches Ehrenamt gezahlten Aufwandsent-
schädigung festgelegt werden kann. 

(2) Die oberste Dienstbehörde kann durch Rechtsverordnung 
1. die Zuständigkeit der Dienstvorgesetzten nach § 106 an sich ziehen oder auf 

eine andere ihr nachgeordnete Behörde übertragen und 
2. ihre Zuständigkeit nach § 102 auf ihr nachgeordnete Behörden übertragen. 
 
§ 155 SächsBG Aufwandsentschädigungen, Nebentätigkeiten 
(1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt werden, wenn aus dienstlicher 
Veranlassung Aufwendungen entstehen, deren Übernahme der Beamtin oder dem 
Beamten nicht zugemutet werden kann, und der Haushaltsplan Mittel dafür zur Ver-
fügung stellt. 
(2) 1Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung die Gewährung von Auf-
wandsentschädigungen an die Beamtinnen und die Beamten der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände und der Landkreise zu regeln. 2Diese Bestimmungen dürfen von 
den für die Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter des Freistaa-
tes Sachsen geltenden Bestimmungen nur abweichen, wenn dies wegen der Ver-
schiedenheit der Verhältnisse notwendig ist. 
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(3) Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte nehmen die Vertretung ihrer 
Kommune in einer Gesellschafterversammlung, einem Aufsichtsrat, einem Beirat 
oder einem sonstigen Gremium einer juristischen Person, die sie auf Bestellung des 
Gemeinderates oder des Kreistages ausüben, als Nebentätigkeit wahr. 
 
§ 163 SächsBG Übergangsregelung zur Neuregelung des Nebentätigkeits-
rechts 
(1) Nebentätigkeiten, die nach §§ 82 bis 88 in der bis zum Inkrafttreten dieses Ge-
setzes geltenden Fassung genehmigt sind, können nach Maßgabe des § 104 unter-
sagt werden. 
(2) Für Beamtinnen und Beamte, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes ein öffentliches Ehrenamt wahrnehmen, das in einer anderen Rechtsvorschrift 
als einem Gesetz als solches bezeichnet wird, gelten § 82 Abs. 1 Satz 2 dieses Ge-
setzes und § 2 Abs. 4 Satz 3 der Sächsischen Nebentätigkeitsverordnung vom 
21. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1110), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
28. Januar 2004 (SächsGVBl. S. 33) geändert worden ist, jeweils in der am Tage vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung bis zum Ende der Amtszeit, 
längstens bis zum 31. Dezember 2014. 
 
§ 1 SächsNTVO4 Geltungsbereich 
Diese Verordnung gilt für 
1. Staatsbeamte, Beamte der Gemeinden, Landkreise und sonstigen der Aufsicht 

des Freistaates unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, soweit das Gesetz über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), geän-
dert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. 
S. 970, 1086), in der jeweils geltenden Fassung, für das beamtete wissenschaft-
liche und künstlerische Personal nichts anderes bestimmt, 

2. Ruhestandsbeamte und frühere Beamte hinsichtlich der Nebentätigkeiten, die 
sie vor Beendigung des Beamtenverhältnisses ausgeübt haben und 

3. Richter entsprechend, soweit das Richtergesetz des Freistaates Sachsen nichts 
anderes bestimmt. 

 
§ 3 SächsNTVO Verbot einer Nebentätigkeit 
Wird eine Nebentätigkeit nach ihrer Aufnahme gemäß § 104 SächsBG ganz oder 
teilweise untersagt, ist dem Beamten eine angemessene Frist zu ihrer Abwicklung 
einzuräumen, soweit die dienstlichen Interessen dies gestatten. 
 
§ 5 SächsNTVO Vergütung 
(1) Vergütung für eine Nebentätigkeit ist jede Gegenleistung in Geld oder in geld-
werten Vorteilen, auch wenn kein Rechtsanspruch auf sie besteht. 
(2) Als Vergütung im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht 
1. der Ersatz von notwendigen Fahrkosten, 
2. der Ersatz von Tagegeldern bis zur Höhe des nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 

Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266, 1279) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, vorgesehenen Betrags, oder, sofern bei 
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Anwendung des Einkommensteuergesetzes ein Zuschuss zustehen würde, bis 
zur Höhe des Gesamtbetrags, 

3. der Ersatz von Übernachtungskosten bis zur Höhe der nach § 7 Abs. 1 des 
Sächsischen Gesetzes über die Reisekostenvergütung der Beamten und Rich-
ter (Sächsisches Reisekostengesetz – SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 
(SächsGVBl. S. 866, 876), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1080) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, vorgesehenen Betrags, oder, sofern bei Anwendung 
des Sächsischen Reisekostengesetzes ein Zuschuss entstehen würde, bis zur 
Höhe des Gesamtbetrags, 

4. der Ersatz sonstiger, notwendiger gezahlter Auslagen, wenn keine Pauschalie-
rung vorgenommen wird und 

5. die vereinnahmte Umsatzsteuer, soweit sie abzuführen ist. 
(3) Pauschalierte Aufwandsentschädigungen für die Wahrnehmung einer Nebentä-
tigkeit sind in vollem Umfang, Tagegelder und Übernachtungskosten insoweit, als 
sie die Beträge nach Absatz 2 Nr. 2 oder Nr. 3 übersteigen und nicht konkret nach-
gewiesen werden können, als Vergütung anzusehen. 
 
§ 6 SächsNTVO Gewährung und Ablieferung von Vergütungen 
(1) 1Für eine Nebentätigkeit, die für den Freistaat Sachsen, eine Gemeinde, einen 
Landkreis oder eine sonstige der Aufsicht des Freistaates unterstehende Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts wahrgenommen wird, wird eine 
Vergütung nicht gewährt. 2Ausnahmen können zugelassen werden 
1. bei Lehr-, Vortrags-, Prüfungs- oder Gutachtertätigkeiten und bei schriftstelleri-

schen Tätigkeiten, 
2. bei Tätigkeiten, für die auf andere Weise eine geeignete Arbeitskraft ohne er-

heblichen Mehraufwand nicht gewonnen werden kann oder 
3. bei Tätigkeiten, deren unentgeltliche Ausübung dem Beamten nicht zugemutet 

werden kann. 
3Eine Vergütung ist nicht zu zahlen, wenn der Beamte von Aufgaben im Hauptamt 
entlastet wird. 
(2) 1Werden Vergütungen nach Absatz 1 Satz 2 gewährt, dürfen sie für die in einem 
Kalenderjahr ausgeübten Tätigkeiten insgesamt die in Absatz 3 Satz 1 genannten 
Beträge (Bruttobeträge) nicht übersteigen. 2Mit Ausnahme von Tagegeldern und 
Übernachtungskosten dürfen Auslagen nicht pauschaliert werden. 
(3) 1Vergütungen für 
1. im öffentlichen oder diesem gleichstehenden Dienst ausgeübte, 
2. auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstvorgesetzten übernom-

mene oder 
3. dem Beamten mit Rücksicht auf seine dienstliche Stellung übertragene 
Nebentätigkeiten sind von dem Beamten insoweit an seinen Dienstherrn im Haupt-
amt abzuliefern, als die Vergütung für die in einem Kalenderjahr ausgeübten Neben-
tätigkeiten bei Beamten und Richtern der Besoldungsgruppen 
A 5 bis A 8  4 500 EUR, 
A 9 bis A 12  5 250 EUR, 
A 13 bis A 15, R 1  6 000 EUR und 
A 16, B 1, R 2 oder höher  7 000 EUR 
übersteigt. 2Maßgebend für das Kalenderjahr ist die höchste Besoldungsgruppe, die 
der Beamte im Laufe eines Kalenderjahres erreicht. 3Für hauptamtliche kommunale 
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Wahlbeamte ist auf die Zuordnung der Ämter gemäß § 28 des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 476), das zuletzt durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 31. Januar 2024 (SächsGVBl. S. 83) geändert ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, abzustellen. 
(4) 1Bei der Festsetzung des abzuliefernden Betrags sind von den Vergütungen Auf-
wendungen abzusetzen, die im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit nachweislich 
entstanden sind, insbesondere Aufwendungen 
1. gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und konkret nachgewiesene Tagegelder und Über-

nachtungskosten gemäß § 5 Abs. 3, für die kein Ersatz geleistet wurde, 
2. für Nutzungsentgelte und 
3. für Hilfsleistungen sowie selbst beschafftes Material. 
2Voraussetzung für den Abzug ist, dass der Beamte für diese Aufwendungen keinen 
Auslagenersatz erhalten hat. 
 
§ 7 SächsNTVO Ausnahmen vom Höchstbetrag und von der Ablieferungs-
pflicht 
§ 6 Abs. 2 bis 4 ist nicht anzuwenden auf Vergütungen für 
1. Lehr-, Vortrags-, Prüfungs- oder Gutachtertätigkeiten, 
2. Tätigkeiten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung, 
3. schriftstellerische und diesen vergleichbare Tätigkeiten bei anderen Medien, 
4. künstlerische Tätigkeiten einschließlich künstlerischer Darbietungen, 
5. Tätigkeiten als gerichtlicher oder staatsanwaltschaftlicher Sachverständiger, 
6. Verrichtungen von Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten, für die nach der Gebüh-

renordnung für Ärzte (GOÄ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Feb-
ruar 1996 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
4. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3320, 3325), in der jeweils geltenden Fassung, 
der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I 
S. 2316), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2661), in der jeweils geltenden Fassung, oder der Gebühren-
ordnung für Tierärzte (Tierärztegebührenordnung – GOT) vom 28. Juli 1999 
(BGBl. I S. 1691), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juni 2008 
(BGBl. I S. 1110), in der jeweils geltenden Fassung, Gebühren zu zahlen sind 
oder 

7. Tätigkeiten, die während eines unter Wegfall der Besoldung gewährten Urlaubs 
ausgeübt werden. 

 
§ 8 SächsNTVO Arbeitszeit 
(1) Wird einem Beamten die Arbeitszeit ermäßigt oder Teilzeitbeschäftigung ge-
währt, sind die in § 6 Abs. 2 und 3 genannten Bruttobeträge ohne Rücksicht auf das 
Ausmaß der Arbeitszeitermäßigung anzuwenden. 
(2) Die Lehrtätigkeit von Staatsbeamten im Rahmen der verwaltungs- und justizin-
ternen Aus- und Fortbildung des Freistaates Sachsen liegt im dienstlichen Interesse 
im Sinne des § 105 Abs. 1 Satz 1 SächsBG. 
 
§ 9 SächsNTVO Erklärung über die ausgeübten Nebentätigkeiten 
1Der Beamte muss jeweils bis spätestens zum 1. März eines Jahres seinem Dienst-
vorgesetzten oder, sofern er keinen Dienstvorgesetzten hat, der obersten Dienstbe-
hörde oder der von ihr bestimmten Stelle eine Erklärung über die von ihm im voraus-
gegangenen Kalenderjahr ausgeübten anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Lehre im Kontext der Internationalisierung 
Stand: 14.10.2024 
 

13 
 

vorlegen. 2Diese muss Angaben über Art, zeitliche Inanspruchnahme und Dauer der 
Nebentätigkeit enthalten. 3Er hat ferner eine Abrechnung über die erhaltenen Vergü-
tungen aus Nebentätigkeiten im Sinne des § 6 vorzulegen, wenn die Vergütung für 
eine oder mehrere im vorausgegangenen Kalenderjahr ausgeübte Nebentätigkeiten 
insgesamt 10 Prozent der für den Beamten nach § 6 Abs. 3 geltenden Ablieferungs-
freigrenze überschreitet. 

 
 

1 Gesetz über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulgesetz – SächsHSG) vom 
31. Mai 2023, SächsGVBl. S. 329; zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2024, 
SächsGVBl. S. 83. 
2 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus über Art und 
Umfang der Dienstaufgaben an staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen (Hochschuldienstaufga-
benverordnung – HSDAVO) vom 26. Februar 2024, SächsGVBl. S. 272. 
3 Sächsisches Beamtengesetz (SächsBG) vom 18. Dezember 2013, SächsGVBl. S. 970, 971; zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Juli 2024, SächsGVBl. S. 733. 
4 Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Nebentätigkeit der Beamten und Richter im 
Freistaat Sachsen (Sächsische Nebentätigkeitsverordnung – SächsNTVO) vom 16. September 2014, 
SächsGVBl. S. 546; zuletzt geändert durch Artikel 1 Abs. 4 der Verordnung vom 4. Juni 2024, Sächs-
GVBl. S. 525. 
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